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Amtliche Bekanntmachungen
E i n l a d u n g
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 
Mittwoch, 09.02.2022 um 19.00 Uhr
 
im Florianstüble der Gemeindehalle, Brühlstraße 1, Hausen 
am Tann.
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
 1. Haushalt 2022
 -Einbringung
 2. Bürgerfragen
 3. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
 4. Bekanntgabe/Verschiedenes
Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung recht herzlich eingeladen 
und willkommen.
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Für die Sitzung gilt die 3G-Regelung sowie die allgemeinen Hy-
gienevorschriften.
Hausen am Tann, 02.02.2022
Stefan Weiskopf
 Bürgermeister

Widerspruchsrecht nach dem Bundesmelde-
gesetz

Nach dem Bundesmeldegesetz sind die Behörden verpflichtet, 
einmal jährlich auf verschiedene Widerspruchsrechte hinzuwei-
sen.
Gegen folgende Datenübermittlungen steht den Betroffenen ein 
Widerspruchsrecht zu:
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 
1. November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Grup-
penauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist 
an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebun-
den. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann bei der Gemeindeverwaltung Hausen am 
Tann, Mühlstraße 6, 72361 Hausen am Tann eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Pres-
se oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmelde-
gesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Al-
tersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburts-
tag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Jubiläumsdaten werden aufgrund der zwischenzeitlich gel-
tenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nur noch mit 
aktiver Zustimmung der Jubilare im Amtsblatt der Gemein-
de Hausen am Tann veröffentlicht und an die Tageszeitungen 
Zollern-Alb-Kurier sowie Schwarzwälder Bote weitergegeben.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- 
und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Ju-
bilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst 
sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, 
Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art des Ju-
biläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann bei der Gemeindeverwaltung Hausen am 
Tann, Mühlstraße 6, 72361 Hausen am Tann eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgeset-
zes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung auf-
geführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 
umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frü-
heren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder 
derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffent-
lich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Über-
mittlung mitgeteilt.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann bei der Gemeindeverwaltung Hausen am 
Tann, Mühlstraße 6, 72361 Hausen am Tann eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
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4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-
ressbuchverlage 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Fa-
miliennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrif-
ten.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann bei der Gemeindeverwaltung Hausen am 
Tann, Mühlstraße 6, 72361 Hausen am Tann eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Standesamtliche Mitteilungen 

Monat Januar 2022
Sterbefall
Am 14.01.2022 ist Herr Karl Martin Bächle in Rottweil verstor-
ben.

 
Gemeindeverwaltungsverband

Oberes Schlichemtal

Öffentliche Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Oberes Schlichemtal für das 

Haushaltsjahr 2022

Die von der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Oberes Schlichemtal beschlossene Haushaltssat-
zung im Wortlaut:

Auf Grund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit und von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat die Verbandsversammlung am 02.12.2021 die folgen-
de Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1 im Ergebnishaushalt mit den  
folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
von

2.177.100

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-
dungen von

2.177.100

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von

0

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen  
Erträge von

0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen  
Aufwendungen von 

0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis  
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von

0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis  
(Summe aus 1.3 und 1.6) von

0

Öffnungszeiten des Bürgermeisteramts

Rathaus, Tel. 07436 424, Fax 07436 8849, 
Kontakt@Hausen-am-Tann.de 
Montag� 8.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag� 8.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag� 15.00 – 18.30 Uhr 
Freitag� 8.00 – 13.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister: 
Montag:� 08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch:� 16.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag:� 8.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 20.00 Uhr

Sonstiges

Feuerwehr/Notarzt	 112
Grundbuchauszüge –
Grundbuchamt Sigmaringen	 07571 1812-250
Sozialstation	 07427 7525
Hebamme Isabelle Kaltenbacher	 0162 2309490
	 Hebamme.Isabelle@web.de
Bauhof, Herr Riede	 0151 12591566
Förster Maier	 07427 91001
Polizeiposten Schömberg	 07427 940030
Polizeirevier Balingen	 07433 2640
Abfallberater Landratsamt	 07433 921381
Telefonseelsorge	 0800 1110111

Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal mit Sitz in Schömberg
(Zollernalbkreis) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Verbandsbaumeister (m/w/d)
in Vollzeit

Das interessante und vielseitige Aufgabengebiet dieser neu geschaffenen Stelle
umfasst insbesondere

• die aktive Umsetzung und Koordinierung der Vorhaben des Hoch- und
Tiefbaues der Verbandsgemeinden sowie des Gemeinde-
verwaltungsverbandes,

• das Gebäudemanagement inklusive der Begleitung energetischer
Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben als Klimaschutzmanager,

• die Betreuung der verbandseigenen Kläranlage sowie des Leitungsnetzes,
• die Bauleitplanung der Verbandsgemeinden,
• die Aufgabe des Straßenbaulastträgers der Gemeindeverbindungsstraßen,
• die intensive Zusammenarbeit mit Planungsbüros und Behörden sowie

Gremien- und Verwaltungstätigkeiten,
• die Bauherrenberatung

Eine abschließende Anpassung des Aufgabengebietes ist möglich.

Für die vielseitige und interessante Stelle suchen wir eine/n motivierte/n
Mitarbeiter/in mit einem abgeschlossenen Studium im Bereich Hoch- oder
Tiefbau oder einem vergleichbaren Studien- oder Technikerabschluss.

Die Tätigkeit wird in einer der Wertigkeit der Stelle angemessenen
Entgeltgruppe des TVöD vergütet.

Unser eingespieltes Team freut sich auf eine aufgeschlossene, flexible und
engagierte Verstärkung. Neben selbstständigem Arbeiten unter der fachlichen
Begleitung im individuell notwendigen Umfang bieten wir regelmäßige
Fortbildungsmöglichkeiten, sowie moderne und flexible Arbeitsbedingungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
bis spätestens 04.03.2022 an den Gemeindeverwaltungsverband Oberes
Schlichemtal. Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen ausschließlich per E-
Mail (sekretariat@gvv-os.de) entgegennehmen.

Haben Sie Fragen zu der Stelle? Unser Verbandvorsitzender, Herr
Bürgermeister Karl-Josef Sprenger hilft Ihnen unter der Telefonnummer
07427/9402-12 weiter.
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2 im Finanzhaushalt mit den  
folgenden Beträgen

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit von

1.978.600

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von

1.911.400

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des 
Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

67.200

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
Investitionstätigkeit von

2.539.200

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit von

139.200

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf aus Investitions- 
tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

2.400.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

2.467.200

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von

0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von

2.467.200

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf aus Finanzierungs-
tätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

- 2.467.200

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands, Saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt auf	�  0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festge-
setzt auf 	�  0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 
auf	�  140.000 €

§ 5 Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2022 werden festgesetzt:

 die Umlage für die Ferienspiele nach	
     § 14 Abs. 2 der Verbandssatzung auf	 16.500 €

 die Touristikumlage nach 	
     § 14 Abs. 2 der Verbandssatzung auf	 23.600 €

 die Umlage für den Flächennutzungsplan 	
     § 14 Abs. 2 der Verbandssatzung auf	 10.000 €

 die allgemeine Verbandsumlage nach	
     § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung auf	 683.400 €

 die allgemeine Kapitalumlage nach	
     § 14 Abs. 4 der Verbandssatzung auf	 25.000 €

 die Schulkostenumlage nach 	
     § 15 Abs. 2 der Verbandssatzung auf	 79.300 €

 die Schulinvestitionskostenumlage nach 	
     § 16 der Verbandssatzung auf	 10.000 €

 die Umlage für den Schulhausbau nach	
     § 16 der Verbandssatzung auf	 339.100 €

 die Abwasserbetriebskostenumlage nach	
     § 17 Abs. 4 der Verbandssatzung auf	 334.400 €

 die Abwasserinvestitionsumlage nach	
     § 17 Abs. 1 der Verbandssatzung auf	 10.000 €

Das Landratsamt Zollernalbkreis hat mit Erlass vom 26.01.2022 
die Gesetzmäßigkeit der von der Verbandsversammlung am 
02.12.2021 beschlossenen Haushaltssatzung bestätigt; die 
Haushaltssatzung kann vollzogen werden. Die Haushaltssat-
zung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen gemäß § 87 Abs. 2 GemO sind nicht vorgesehen. 
Der im Verbandshaushalt festgesetzte Höchstbetrag der Kas-
senkredite in Höhe von 140.000 EUR gemäß § 89 Abs. 2 GemO 
ist genehmigungsfrei.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 
04.02.2022 bis 11.02.2022 (je einschließlich) auf der Verbands-
geschäftsstelle, Schillerstraße 29, 72355 Schömberg, zu den 
üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Gemeindever-
waltungsverband Oberes Schlichemtal geltend gemacht wor-
den ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Schömberg, den 31.01.2022

gez.
Karl-Josef Sprenger
Verbandsvorsitzender

Abfall

Die mobile Alternative: Neue Abfall-App für den Zollernalb-
kreis ist da
Neben den gedruckten Abfallkalendern wird das Landratsamt 
Zollernalbkreis nun den Weg in die mobile Welt der Abfalltermi-
ne beschreiten. Ab sofort steht dafür die benutzerfreundliche 
App ABFALL ZAK als kostenloser Download bereit.
Für iOS-Geräte steht die App ab sofort zur Verfügung. Andro-
id-Geräte werden sie in wenigen Tagen – nach Freigabe durch 
Google – nutzen können.
Mit der neuen App für den Bereich Abfallwirtschaft wird der 
Abfallkalender in seiner bisherigen Form, also dem gedruckten 
Exemplar und dem elektronischen Kalender, zeitgemäß erwei-
tert. Sämtliche Abfuhrtermine können in der App schnell und 

Herausgeber: Gemeinde Hausen am Tann
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und alle sonstigen Verlaut
barungen der Gemeindeverwaltung Hausen am Tann ist das Bürger-
meisteramt. Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den 
Anzeigenteil ist das Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel GmbH 
+ Co. KG, Grünewaldstr. 15, 72336 Balingen, Telefon 07433  266-121, 
Fax 07433  266-201, E-Mail: mitteilungsblatt@zak.de.
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden 
Abonnementgebühr.
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bequem abgerufen werden. Dazu wird in wenigen Schritten 
einfach der gewünschte Ort mit Straße und Hausnummer aus-
gewählt. Eine Erinnerungsfunktion für die ausgewählten Abfall-
arten, damit zukünftig kein Termin vergessen wird, ist ebenfalls 
vorhanden.
„Die App Abfall ZAK soll den Bürgern einen unkomplizierten 
Zugang zu Dienstleistungen und Informationen rund um die 
Abfallentsorgung bieten“, ergänzt Friedrich Scholte-Reh, Amts-
leiter für Umwelt und Abfallwirtschaft. So unterstützt die App 
künftig die Online-Sperrmüllanmeldung. Die Eingabe des Be-
rechtigungscodes kann direkt auf dem Smartphone oder Tab-
let erfolgen. Beim entsprechenden Sperrmüll-Icon finden sich 
außerdem interessante Informationen und wichtige Hinweise zu 
den sperrigen Abfällen.
Über 300 Glascontainerstandplätze im Zollernalbkreis sowie 
die Standorte der Deponien und Wertstoffzentren mit den je-
weiligen Öffnungszeiten sind in einer praktischen Übersicht hin-
terlegt. Fahrzeugausfälle, witterungsbedingte Abfuhrprobleme 
oder Änderungen der Öffnungszeiten? Dank der App landen 
diese Informationen künftig ganz schnell beim Nutzer.
"Der Zollernalbkreis hat bereits 2018 das Amt für Digitalisierung 
eingerichtet, um neben dem beschleunigten Breitbandausbau 
die Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger zu 
stärken. Mit der neuen Abfall App steht den Zollernälblern ein 
ganzes Portfolio an auf sie zugeschnittenen Informationsan-
geboten zur Verfügung.“, betont Landrat Günther-Martin Pauli. 
In mehreren Formaten – Printmedien, Vor-Ort-Veranstaltungen, 
sowie in den sozialen Medien Facebook und Instagram – infor-
miert die Kreisverwaltung regelmäßig über verschiedenste Ent-
sorgungsthemen.
Bei Fragen zum neuen Service steht die Abfallberatung der 
Landkreisverwaltung unter den Rufnummern 07433/92-1382, 
-1381 und -1371 zur Verfügung.

 

Kirchliche Nachrichten

 
Katholische Kirchengemeinde
St. Petrus u. Paulus

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen
Telefon: 07427-7325
E-Mail: StAfra.Ratshausen@drs.de
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr 
Im Trauerfall
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dannecker Tel. 01743083398 
oder an das Pfarrbüro Tel. 07427-7325.
Gottesdienstzeiten
Sonntag, 06.02.2022 - 5. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Wortgottesfeier (Diakon)
Vorstellung der Erstkommunionkinder
Blasiussegen und Kerzenweihe
(Silbersonntag)
Samstag, 12.02.2022 - Vorabend zum 6. Sonntag im Jahres-
kreis
Entfällt, wir verweisen auf die Seelsorgeeinheit
Neben den Gottesdiensten in Hausen findet wochentags 
eine Hl. Messe in St. Afra Ratshausen um 9.00 Uhr, mitt-
wochs um 19.00 Uhr statt. Sie sind eingeladen persönlich 
vor Ort oder über unseren Youtube-Stream “St. Afra Rats-
hausen“ live oder zeitversetzt mitzufeiern. 

Seelsorgeeinheit
Oberes Schlichemtal

Samstag,05.02.22 Vorabend zu Lichtmess mit Blasiussegen
19:00 Uhr Vorabendmesse mit Vorstellung der Erstkommunion-
kinder in Ratshausen
19:00 Uhr Wortgottesfeier mit Vorstellung der Erstkommunion-
kinder in Dotternhausen

Sonntag,06.02.22 Lichtmess mit Blasiussegen
09:00 Uhr Hl. Messe in Weilen
09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dormettingen (Team)
09:00 Uhr Wortgottesfeier mit Vorstellung der Erstkommunion-
kinder in Dautmergen und Zimmern 
10:30 Uhr Wortgottesfeier mit Vorstellung der Erstkommunion-
kinder in Schömberg, Schörzingen und Hausen
AKTUELLES, weitere Gottesdienste und Infos finden sie unter 
www.stadtkirche-schoemberg.de
Die TelefonSeelsorge plant eine neue Ausbildungsgruppe
Die TelefonSeelsorge ist da! Anonym, kostenlos und rund um 
die Uhr können Menschen hier ein Gegenüber für ein persön-
liches Gespräch finden. Gerade in schwierigen Zeiten kann es 
sehr entlastend sein, sich einmal alles von der Seele zu spre-
chen; manchmal ist es leichter, wenn man sein Gegenüber 
dabei nicht kennt. Derzeit arbeiten ca. 70 ehrenamtliche Mit-
arbeiter*innen bei der Telefonseelsorge Neckar-Alb. Sie sorgen 
dafür, dass Menschen, die in seelischen Krisen stecken oder 
einfach Sorgen haben immer einen Gesprächspartner oder eine 
Ansprechpartnerin am Telefon antreffen können.
Damit wir dieses Angebot auch in Zukunft aufrechterhalten kön-
nen, suchen wir Menschen, die sich gerne in der TelefonSeel-
sorge engagieren wollen und Interesse an der Ausbildung zum 
TelefonSeelsorger zur TelefonSeelsorgerin haben. Die Dienst-
stelle der TS Neckar-Alb hat ihren Sitz in Tübingen. Am 28. 
März findet ein Infoabend statt, an dem Sie sich ein genaueres 
Bild über Ausbildung und Mitarbeit verschaffen können. –Dazu 
laden wir alle die an einer ehrenamtlichen Mitarbeit interessiert 
sind, herzlich ein! Nähere Informationen finden sie vorab unter
https://ts-neckar-alb.de/cms/node/4.
Bei Interesse melden Sie sich gerne unter 07071/915177 oder 
buero@ts-neckar-alb.de. Sie erhalten dann eine Einladung zum 
Infoabend.
Samstag,29.01.22
19:00 Uhr Vorabendmesse in Schörzingen und Weilen
Sonntag, 30.01.22
09:00 Uhr Hl. Messe in Dotternhausen
09.00 Uhr Wortgottesfeier in Hausen (Diakon)
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Zimmern (Team)
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg, Dormettingen und Rats-
hausen
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen (Diakon)

 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde
Tieringen-Oberdigisheim

für die Evangelischen der Gemeinden Hausen am Tann, Nusp-
lingen, Oberdigsheim, Obernheim, Tieringen und Unterdigis-
heim
Pfarramt Tieringen, Neue Str. 5, 72469 Meßstetten-Tieringen, 
Tel. 07436-426
E-Mail: pfarramt.tieringen@elkw.de, Internet: www.kirche-tier-
ingen.de; www.kirche-oberdigisheim.de
1. Vorsitzender Thomas Müller

Wir laden herzlich ein!
Freitag, 4. Februar
16:00 Uhr 	Minijungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdigis- 
	 heim
17:30 Uhr 	Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdi- 
	 gisheim
Sonntag, 6. Februar
10:00 Uhr 	Gemeinsamer Gottesdienst in Oberdigisheim mit  
	 Pfr. i. R. Hans Bodmer
10:00 Uhr 	Kinderkirche im Gemeindehaus in Tieringen
11:15 Uhr	 Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus in  
	 Oberdigisheim
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Montag, 7. Februar
19:00 Uhr 	Teenkreis im Gemeinschaftshaus in Oberdigisheim
Mittwoch, 9. Februar
ab 11:30 Uhr Mittagstisch in der Schlichemhalle in Tieringen
17:30 Uhr 	Mädchenjungschar im Gemeinschaftshaus in Ober- 
	 digisheim
Freitag, 11. Februar
16:00 Uhr 	Minijungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdigis- 
	 heim
17:30 Uhr 	Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdi- 
	 gisheim
Sonntag, 13. Februar
10:00 Uhr 	Gemeinsamer Gottesdienst in Tieringen mit Pfrin.  
	 Sara Stäbler
10:00 Uhr 	Kinderkirche in Oberdigisheim
11:15 Uhr	 Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus in  
	 Oberdigisheim

Gottesdienste
Der Oberkirchenrat hat die Regelungen für die Gottesdienste 
angepasst. Für die Präsenzgottesdienste ist der Inzidenzwert 
angehoben worden, sodass wir im Moment weiter in den Kir-
chen die Gottesdienste feiern. In den Gottesdiensten gelten 
gemäß den allgemeinden Vorschriften der Coronaverordnung, 
dass Gottesdienstteilnehmer über 18 Jahre eine FFP2-Maske 
(bzw. vergleichbarer Standard) tragen müssen. Bei Kindern 
und Jugendlichen von 6 bis 17 Jahren reicht eine medizinische 
Maske.

Kinderkirche Tieringen
Wir sind sehr erfreut, dass sich für die Kinderkirche in Tierin-
gen nach den Kinderbibeltagen im Herbst 3 junge Mitarbeiter 
gefunden haben. Sie sind freudig und motiviert und bieten im 
14-tägigen Rhythmus im Gemeindehaus den Kindergottes-
dienst an. Wir heißen Nadja Huber, Silja Nowak und Luca Sauer 
als Kinderkirchmitarbeiter herzlich willkommen. Vom Kirchen-
gemeinderat steht ihnen Daniel Stähr als Ansprechpartner zur 
Seite. Es wäre schön, wenn viele Kinder aus unserer Gemeinde 
die Kinderkirche besuchen. Am kommenden Sonntag, 6. Feb-
ruar findet er wieder statt.

Vereinsnachrichten

 
Deutsches Rotes Kreuz
Tieringen – Hausen am Tann

Corona Schnelltest
Wir testen - immer freitags - von 19.15 - 19.45 Uhr- in der Ge-
meindehalle in Hausen a.T.
Die Anleitung zur Anmeldung gibt es unter www.drk-tierin-
gen-hausen.de
Sondertermine für Gruppen ab 10 Personen gibt es auf Anfra-
ge! Sprechen sie uns an!

Dienstabend
Am Montag, 21.02.22 findet ein gemeinsamer Dienstabend in 
Obernheim statt. Nähere Infos hierzu folgen kurzfristig. Bitte 
haltet euch diesen Termin frei!

Musikverein Hausen am Tann

Mitgliederversammlungen werden verschoben 
Liebe Mitglieder des Musikvereins und des Sportvereins Hau-
sen am Tann,
leider müssen die für den 19. Februar 2022 geplanten Mitglie-
derversammlungen der beiden Vereine auf Grund der aktuellen 
Corona-Situation verschoben werden. Als Alternativtermin fas-
sen wir den 10. Mai 2022 ins Auge und hoffen, die Versamm-
lungen dann unter "normaleren" Bedingungen durchführen zu 
können.
Die Einladung erfolgt dann wieder rechtzeitig übers Amtsblatt.
Die Vorstandschaften des Musik- und Sportvereins Hausen am 
Tann

Sportverein Hausen am Tann

Abteilung Tischtennis
Am Freitag wird ab 9:30 Uhr Tischtennis gespielt

 

Sonstiges
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V.
Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf. Der Hausnotruf 
hat sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Notfällen bewährt 
und ist seit 2005 zertifiziert durch den TÜV Süd. Besonders für 
alleinstehende ältere Menschen bietet der Notruf Sicherheit. 
Er kann Angehörige entlasten und dazu beitragen, dass ältere 
Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden leben können. 
Durch einen kleinen Sender, der am Körper getragen wird, kann 
der Alarm ausgelöst und damit eine direkt Sprechverbindung 
zur DRK-Hausnotrufzentrale hergestellt werden, die ganz in 
Ihrer Nähe ist. Diese leitet umgehend weitere Hilfsmaßnahmen 
ein, wie zum Beispiel Anruf bei einem Angehörigen oder Ent-
sendung des Rettungsdienstes. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter Tel. 07433 / 90 99 55 oder per E-Mail: hausnotruf@
drk-zollernalb.de.
Telefonnummer 07433 / 19222 für den Krankentransport. 
Wir bringen Patienten sicher ans Ziel: zum Arzt, ins Pflege-
heim oder ins Krankenhaus. Krankentransporte sind zum Bei-
spiel notwendig, wenn jemand krank, verletzt oder eine ander-
weitige Hilfsbedürftigkeit besteht, aber kein Notfallpatient ist. 
Unsere Patienten können sich stets darauf verlassen, dass sie 
von Fachkräften medizinisch betreut und in speziellen Kranken-
transport-Fahrzeugen gefahren werden. Um einen Kranken-
transport zu bestellen, wählen Sie unsere Rufnummer 07433 / 
19222. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Die Notrufnummer 112 
ist für medizinische Notfälle oder den Ruf der Feuerwehr vor-
behalten.

WelcheTierspur ist das?

040 970 78 69-0 · www.DeutscheWildtierStiftung.de

KOSTENLOSEN RATGEBER BESTELLEN
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ZAK | SONDERAKTION

Kunst & Design IN KOOPERATION MIT ART 28

JETZT BESTELLEN!
Telefon: 07433 266-202
E-Mail: marketing@zak.de
oder Coupon ausfüllen und
einsenden an den:
ZOLLERN-ALB-KURIER, Marketing,
Grünewaldstraße 15, 72336 Balingen

BESTELLCOUPON

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort E-Mail

Telefon Datum, Unterschrift

Verkauf, Versand und Datenspeicherung erfolgen durch unseren Kooperationspartner, die Art 28 GmbH & Co. KG aus Tübingen. Mit der Bestellung erklären Sie
sich damit einverstanden, dass wir Ihre Bestellangaben an Art 28 weitergeben, wo sie gemäß den Vorschriften der DSGVO gespeichert und verarbeitet werden.
Eine schriftliche Erläuterung Ihrer Widerrufsrechte geht Ihnen mit der Rechnung zu. Der Kaufvertrag kommt erst durch Zahlung des Kaufpreises zustande.

Hiermit bestelle ich:

James Rizzi „Do me a favor“
Preis: € 360,-

James Rizzi „Do you understand“
Preis: € 390,-

© Art Licensing International GmbH

JAMES RIZZI:
„DO YOU UNDERSTAND“
Jahr: 2020, Technik: 3D-Grafik,
Siebdruck auf Papier,
Größe 15,5 x 16,5 cm
Auflage: 404 (350 + 50 A/P + 4 P/P)

Lieferungmit Alu-Magnetrahmen
inkl. Mirogard-Glas, Echtheits-
zertifikat und Verpackung.

Preis: € 390,-
versandkostenfrei

© Art Licensing International GmbH

JAMES RIZZI:
„DO ME A FAVOR“
Jahr: 2020, Technik: 3D-Grafik,
Siebdruck auf Papier,
Größe 15,5 x 15,5 cm
Auflage: 404 (350 + 50 A/P + 4 P/P)

Lieferungmit Alu-Magnetrahmen
inkl. Mirogard-Glas, Echtheits-
zertifikat und Verpackung.

Preis: € 360,-
versandkostenfrei
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Willi M. Deh
Mediaberater

Langenäckerstraße 24
72336 Balingen  
Tel. 07433 34385
Mobil 0170 4757033
zollernalb-werbebuero@web.de

Kleine Anzeige 

große Wirkung!

Ihre
Werbung 

im Amts-
blatt

Auch in Zeiten von Internet, E-Mail und Co. ist das Amtsblatt als 
Informationsquelle unverzichtbar.  Mit lokaler Werbung im Amtsblatt 

erreichen Sie direkt Ihre Kunden in Ratshausen und Hausen am Tann. 
Garantierte Zustellung. Geprüft durch die Gemeinde. 

Redaktionelles Umfeld. Bis zu 95% Lesegarantie.

Unser Mediaberater Herr Willi M. Deh informiert und 
berät Sie gerne zu Anzeigenmöglichkeiten und Gestaltung. 

Überraschend günstig!  Erstaunlich erfolgreich!
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An:

Der Zweckverband Hohenberggruppe mit Dienstsitz in Bärenthal
versorgt in seinem Verbandsgebiet über 100.000 Einwohner und
sucht zur Betreuung seiner Anlagen zum frühestmöglichen Zeit-
punkt eine

Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik (m/w/d)
sowie eine

Fachkraft für Elektrotechnik (m/w/d)
oder einen Facharbeiter (m/w/d) mit jeweils gleichwertigem
Abschluss. Es handelt sich um unbefristete Vollzeitstellen.

Ihr Aufgabenbereich (Wasserversorgungstechnik):
Unterhaltung, Wartung und Pflege der Wasserversorgungs-,•
Aufbereitungs- und Trinkwasserspeicheranlagen
Betreuung des Wasserrohrnetzes•
Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung der Trinkwasser-•
speicher
Zählerwesen•
Mitarbeit im Bereich Bautätigkeit und im Bereitschaftsdienst•

Ihr Aufgabenbereich (Elektrotechnik):
Unterhaltung, Wartung und Pflege der Elektrotechnik•
Arbeiten am 0,4 kV-Netz•
Erneuerung von Schaltanlagen•
Mitarbeit im Bereich Bautätigkeit und im Bereitschaftsdienst•

Wir wünschen uns:
eine abgeschlossene technische Ausbildung den Aufgaben-•
bereichen entsprechend
Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereit-•
schaft auch über die Regelarbeitszeit hinaus
Führerschein Klasse B•

Wir bieten Ihnen:
abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeiten im•
motivierten Team
leistungsgerechte Bezahlung mit zusätzlicher Vergütung der•
Bereitschaft

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bis spätestens Montag, 14. Februar 2022 an:

Zweckverband Hohenberggruppe
Rathaus Meßstetten

Hauptstraße 9, 72469 Meßstetten
Für Rückfragen steht Ihnen Wassermeister Andreas Wolters,
Telefon 07466 9103081 gerne zur Verfügung. Weitere Infos finden
Sie unter www.hohenberggruppe.de

D A H E I M STATT H E I M
24hBetreuung im eigenenZuhause

ollernalb

Tel. 07432 - 171999
zollernalb@promedicaplus.de
www.promedicaplus.de/zollernalb

�n�ere ��lege�r��te � herzlich � �ompetent � engagiert

Ihre persönliche
Beratung vor Ort

Als NABU-Stiftung bewahren wir
Natur für die Ewigkeit. Helfen Sie uns
dabei mit Ihrem Letzten Willen.

Mehr Informationen
NABU-Stiftung Nationales Naturerbe
Frauke Hennek • Albrechtstraße 14 • 10117 Berlin

Tel. 030 235 939-161
naturerbe@nabu.de
www.naturerbe.de

Heute ein

Baum, mor
gen

ein Wald!

Ein Testament

für die Natur
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Aktion Multiple Sklerose 
Erkrankter, Landesverband 
der DMSG in 
Baden-Württemberg e.V.
Regerstraße 18, 70195 Stuttgart
Tel. 0711 / 69 786-0
info@amsel.de, www.amsel.de
Spendenkonto 244 00 77
BW Bank, BLZ 600 501 01

„Das Leben ist 
schön. Man muss 
sich nur täglich 
daran erinnern.“
 

Andrea, Freiburg

Perspektiven für junge 
Menschen mit MS – 
gemeinsam die Zukunft 
gestalten!


